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 Veröffentlicht am 14.11.1995

Norm

StPO §355 Z2

Rechtssatz

Beweise (Zeugenaussagen), die sich dem erkennenden Gericht nach dem Stand der Ermittlungen schon zur Zeit der

Hauptverhandlung als wichtig dargeboten haben und unschwer (nach Ausforschung der betre9enden Zeugen)

aufzunehmen gewesen wären, haben sich nach Rechtskraft des Urteiles nicht "neu ergeben" und sind daher keine

"nova reperta", mag auch der Inhalt dieser Beweise (Aussagen) erst im Wiederaufnahmeverfahren Gestalt

angenommen haben.
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